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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1989

Norm

ASGG §54 Abs2

Rechtssatz

Durch § 54 Abs 2 ASGG sollte die Möglichkeit erö3net werden, abstrakte arbeitsrechtliche Fragen aus privatrechtlichen

Arbeitsverhältnissen, die für einen größeren Personenkreis von Bedeutung sind, in einem außerstreitigen, zwischen

den betre3enden Interessenvertretungen geführten Verfahren auf Grund eines behaupteten Sachverhaltes einer

Klärung zuzuführen. Um die Parteienlegitimation (Prozeßstandschaft) von Einzelpersonen und Belegschaftsorganen

abzugrenzen, wurde sie auf die kollektivvertragsfähigen Körperschaften beschränkt, weil auf diese Weise eine

repräsentative Vertretung der beteiligten Personen oder Personengruppen sichergestellt ist.
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